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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Meiningen

Sitzungsbekanntmachung
Die 023. Sitzung des Hauptausschusses  

der Stadt Meiningen
findet am

Montag, 22. Juni 2026, 17:00 Uhr
im Ratssaal des Marstalles

Schlossplatz 5, 98617 Meiningen

statt.
Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2 Bestätigung der form- und fristgerechten Einladung
3 Bestätigung der Tagesordnung
4 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung
5 Veröffentlichung nichtöffentlicher 

Beschlüsse der Sitzungen vom 20.04.2026
 und 18.05.2026

2026-0081

6 überplanmäßige Ausgabe bei
Haushaltsstelle 61510.94530 -
Sanierungsgebiet Jerusalem

2026-0083

7 Anfragen

Nichtöffentlicher Teil
8 Vergabeleistung 2026-0077
9 Vergabeleistung 2026-0080
10 Personalangelegenheit 2026-0076
11 Personalangelegenheit 2026-0070
12 Personalangelegenheit 2026-0082
13 Personalangelegenheit 2026-0073
14 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung
15 Sonstiges

Giesder
Bürgermeister

Sitzungsbekanntmachung
Die 021. Sitzung des Ausschusses  

für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten
findet am

Mittwoch, 24. Juni 2026, 16:00 Uhr
im Ratssaal des Marstalles

Schlossplatz 5, 98617 Meiningen

statt.
Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung /

Feststellung der Beschlussfähigkeit
2 Bestätigung der form- und fristgerechten Einladung

3 Bestätigung der Tagesordnung
4 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung
5 Anfragen der Ausschussmitglieder

Nichtöffentlicher Teil
6 Grundstücksangelegenheit 2026-0067
7 Grundstücksangelegenheit 2026-0068
8 Informationen der Verwaltung
9 Abstimmung des Protokolls der vorherigen Sitzung
10 Anfragen

gez. Zehner
Ausschussvorsitzender
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Einladung zur Einwohnerversammlung am 30. Juni 2026
Der Bürgermeister der Stadt Meiningen, Fabian Giesder,

lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Meinin-
gen zur

Einwohnerversammlung zum Thema Windenergie
am Dienstag, den 30. Juni 2026, um 18:30 Uhr

im Kulturhaus Herpf, Zum Eichig 1, 98617 Meiningen,

recht herzlich ein.

Hinweis
Gemäß § 15 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) unterrich-
tet der Bürgermeister im Rahmen der Einwohnerversammlung 
über aktuelle gemeindliche Angelegenheiten.

Die Veranstaltung richtet sich daher ausschließlich an die Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Stadt Meiningen sowie ihrer 
Ortsteile. Der Einlass ist entsprechend auf Meininger Bürgerin-
nen und Bürger sowie notwendige Gäste beschränkt. Wir bitten 
alle Teilnehmenden um einen sachlichen und respektvollen 
Umgang, um einen geordneten Verlauf der Veranstaltung zu 
gewährleisten. Am Eingang ist ein gültiger Identitätsnachweis 
(z. B. Personalausweis) vorzulegen.

Für Bürgerinnen und Bürger aus umliegenden Gemeinden be-
steht bei entsprechendem Interesse die Möglichkeit, ähnliche 
Informationsveranstaltungen oder Einwohnerversammlungen 
in den jeweiligen Orten durchzuführen. Bitte wenden Sie sich 
hierfür an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der be-
treffenden Kommunen.

Öffentliche Beschlüsse der 020. Sitzung des Ausschusses für Bau- und Liegenschafts- 
angelegenheiten vom 20.05.2026
Beschluss-Nr.: 042/020/2026
Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Dreißi-
gackerer Straße zum Klinikum
Der Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten emp-
fiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Die vorliegende Entwurf- und Genehmigungsplanung des 

Planungsbüros Ingenieurbüro für Bauwesen Michael Amthor, 
Neu-Ulmer-Straße 4a, 98617 Meiningen, wird bestätigt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weitere Vorbereitung 
auf eine planmäßige Umsetzung und einen frühestmöglichen 
Baubeginn auszurichten.

Ziel:
Baubeginn: ca. August 2026
Fertigstellung: ca. Dezember 2026

Meiningen, 27.05.2026

Giesder
Bürgermeister

Wegner
Stellv. Ausschussvorsitzender

Beschluss-Nr.: 043/020/2026
Bauantrag: Neubau Einfamilienhaus mit Terrasse und 2 Stell-
plätzen
hier: Stellungnahme zum gemeindlichen Einvernehmen
Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 14
„Wandervogel/Herrenstück“,
2. Änderung, 1. Änderung Teilbereich Herrenstück
Bauort: Herrenstück 6, 98617 Meiningen
Das Einvernehmen der Gemeinde gem. § 36 BauGB wird erteilt.
Den Anträgen auf Zulassung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 
BauGB wird zugestimmt.
Der Antrag bezüglich der Baugrenze entfällt.

Meiningen, 27.05.2026

Giesder
Bürgermeister

Wegner
Stellv. Ausschussvorsitzender

Öffentliche Beschlüsse der 020. Sitzung des Stadtrates der Stadt Meiningen vom 02.06.2026
Beschluss-Nr.: 162/020/2026
Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Dreißi-
gackerer Straße zum Klinikum
1. Die vorliegende Entwurf- und Genehmigungsplanung des 

Planungsbüros Ingenieurbüro für Bauwesen Michael Amthor, 
Neu-Ulmer-Straße 4a, 98617 Meiningen, wird bestätigt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weitere Vorbereitung 
auf eine planmäßige Umsetzung und einen frühestmöglichen 
Baubeginn auszurichten.

Ziel:

Baubeginn: ca. August 2026
Fertigstellung: ca. Dezember 2026

Meiningen, 03.06.2026

Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~

Beschluss-Nr.: 163/020/2026
Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungs-
baus und zur Wohnraumsicherung - kurz: Bau-Turbo
hier: Leitlinien zur Anwendung des Bau-Turbos
Entscheidungsf indung im 4-Phasen-Prinzip
Inhalte städtebaulicher Vertrag
Die Anwendung des Bau-Turbos und die Zustimmung der Ge-
meinde gemäß § 36a BauGB erfolgt unter Beachtung der unter 
Punkt 1 aufgeführten Leitlinien.
Die Entscheidungsfindung zur Anwendung des Bau-Turbos wird 
in Form des unter Punkt 2 beschriebenen 4-Phasen-Prinzips ent-
wickelt.
Die Zustimmung der Gemeinde kann den Abschluss eines städ-
tebaulichen Vertrages bedingen, mögliche Inhalte dieses städ-
tebaulichen Vertrages sind unter Punkt 3 aufgeführt.

Der Stadtrat beschließt die Leitlinien, die Entscheidungsfindung 
im 4-Phasen-Prinzip sowie die möglichen Inhalte des städtebau-
lichen Vertrages bei der Anwendung des Bau-Turbos für Bauvor-
haben in der Stadt Meiningen.

Meiningen, 03.06.2026
Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~
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Beschluss-Nr.: 164/020/2026
Schließung Kindergarten „Am Märchenwald“ im Ortsteil Wallbach
Der Stadtrat der Stadt Meiningen beschließt die Schließung des Kindergartens „Am Märchenwald“ im Ortsteil Wallbach zum neuen 
Kindergartenjahr.

Meiningen, 03.06.2026

Giesder
Bürgermeister  ~ Siegel ~

Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Teilbebauungsplan Verkehrsflächen“  
der Stadt Meiningen
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß  
§ 13 BauGB aufgehoben. Dementsprechend kann von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen werden.

Der Entwurf zur Veröffentlichung der Aufhebung des Bebauungs-
planes Nr. 18 „Teilbebauungsplan Verkehrsflächen“ der Stadt 
Meiningen [Aufhebung im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB], bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 1: 3500 
sowie der Begründung (Fassung mit Stand vom 06/2025) und 
der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung werden gemäß § 
3 Abs. 2 Satz 1 BauGB

25.06.2026 bis einschließlich 31.07.2026

im Internet unter
https://meiningen.de/leben-wohnen/wohnen-bauen/staedte-
bauliche-planungen
unter „Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung“ zur Einsicht 
bereitgestellt.

Die Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elek-
tronisch an annika.frank@meiningen.de übermittelt werden, 
jedoch können bei Bedarf die Stellungnahmen auch auf anderem 
Wege abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wird, als leicht zu 
erreichende Zugangs-möglichkeit, eine öffentliche Auslegung der 
Unterlagen [Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Teilbebau-
ungsplan Verkehrsflächen Dreißigacker“ der Stadt Meiningen, 
bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 1: 3500 sowie 
der Begründung (Fassung vom 6/2025) im Raum M18 des Mar-
stallgebäudes (Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen, 
Schlossplatz 5) in Meiningen während der Dienstzeiten erfolgen.

Montag - Donnerstag 8:00 Uhr - 11:30 Uhr, 13:30 - 15:00 Uhr
Freitag 8:30 Uhr - 11:30 Uhr

Das Planungsgebiet erstreckt sich südlich der Stadt Meiningen 
und führt von der B19 über die Einhänge zum Werratal hinaus 
auf die Hochfläche der Gemarkung Dreißigacker. 

Die Dreißigackerer Straße befindet sich in Meiningen im Süden 
des Stadtgebiets und stellt eine wichtige Verbindungsstraße zwi-
schen der Innenstadt und dem Ortsteil Dreißigacker dar.

Die Straße verläuft in südlicher Richtung vom innerstädtischen 
Bereich Meiningen heraus und führt in Richtung des Gewer-
be- und Wohngebietes Dreißigacker. Sie ist Teil der örtlichen 
Hauptverkehrsstruktur und dient sowohl dem innerstädtischen 
Verkehr als auch dem Zubringerverkehr zu den umliegenden 
Bundesstraßen.

Auszug aus GIS, ALKIS Stand 09.04.2026 - Umgriff Aufhebung Be-
bauungsplan Nr. 18 „Teilbebauungsplan Verkehrsfläche“, Entwurf

Ziel des Aufhebungsverfahrens ist es, den Bebauungsplan for-
mell komplett und ersatzlos aufzuheben, da er zur städtebauli-
chen Ordnung nicht mehr erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die 
Aufhebung dient der Rechtsbereinigung und Verwaltungsver-
einfachung und entspricht dem Grundsatz der Erforderlichkeit 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB.

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Frank, im Zim-
mer 18 des Marstallgebäudes (Fachbereich Stadtentwicklung), 
Schlossplatz 5 unter der Telefonnummer 03693-454 552, oder 
alternativ im Sekretariat des Marstalles unter 03693-454 549.

Meiningen, den 17.06.2026   - Siegel -

Giesder
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung: Neubesetzung der Schiedsstelle Süd der Stadt Meiningen
Die Stadt Meiningen gibt die Neubesetzung der Schiedsstelle 
Süd bekannt.
Die Schiedsstelle wird mit Frau Doreen Schubert besetzt.

Sie wurde mit Wirkung vom 18.05.2026 durch den Direktor 
des Amtsgerichtes Meiningen für eine Amtszeit von 5 Jahren 
berufen und zu Ausübung verpflichtet. Sie steht ab sofort den 
Bürgerinnen und Bürgern als Schiedsperson für außergericht-
liche Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung.

Termine können nach vorheriger Rücksprache mit der Schieds-
person vereinbart werden.

Kontakt

Name: Doreen Schubert
Anschrift: Stadt Meiningen - Schiedsstelle Süd,

Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
E-Mail: sued@schiedsstelle.meiningen.de

Meiningen, 10.06.2026

Giesder
Bürgermeister
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Bekanntmachung des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation
Bekanntgabe der Fortführung des Liegenschaftskatasters
In der
Gemarkung: Wallbach (3488) Flur(en): 0

Flurstück: 45/4
wurde das Liegenschaftskataster fortgeführt.

Das Fortführungsergebnis (Fortführungsnachweis Nr.: 67 Fall: 1)
kann von den Beteiligten des o.g. Flurstückes

vom 22.06.2026 bis 22.07.2026
in den Zeiten von

Mo. bis Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Mo. bis Do. 13:00 - 15:30 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

in den Räumen des
 Landesamtes für
 Bodenmanagement und Geoinformation
 Zweigstelle Schmalkalden
 Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

eingesehen werden.

Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinfor-
mationsgesetzes wird durch Offenlegung das Ergebnis der Fort-
führung bekannt gegeben. Die Fortführung des Liegenschafts-
katasters gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim

Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Zweigstelle Schmalkalden
Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Schmalkalden, den 27.05.2026

Im Auftrag
gez. Henry Waurick
Stellv. Referatsleiter

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Untermaßfeld

Der Wahlleiter der Gemeinde Untermaßfeld macht öffentlich bekannt:
Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
am 7. Juni 2026
1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Untermaßfeld hat in seiner 
Sitzung am 9. Juni 2026 für die Wahl des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde Untermaßfeld nachfolgendes Ergebnis 
festgestellt:

Es fand Mehrheitswahl statt.

Zahl der Wahlberechtigten insgesamt ............................ 1.039
Zahl der Wähler  .................................................................. 375
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (= Stimmzettel)  ........... 16
Zahl der gültigen Stimmabgaben (= Stimmzettel)  ............. 359

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Ungerecht, Gunter 328
Trampler, Michael 6
Pohland, Ralf 3
Belgardt, Ralf 3
Wachs, Veronika 3
Schmidt, Albrecht 3
Wehner, Axel 2
Kämpf-Schwarz, Michelle 2
Jakob, Sebastian 2
Stein, Thomas 1
Rothe, Katrin 1
Wiegers, Jasmin 1
Eichhorn, Christian 1
Buchheim, Walter 1

Kern, Thomas 1
Petter-Euring, Franziska 1

Gewählt ist:
Ungerecht, Gunter (Freie Wähler Pro Untermaßfeld)

2.
Jede/r Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Be-
kanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Fest-
stellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei 
der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen
Untere Rechtsaufsichtsbehörde
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommu-
nalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung 
anfechten. Die schriftliche Erklärung ist von der anfechtenden 
Person persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und im 
Original einzureichen. Die Anfechtung muss innerhalb der An-
fechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfech-
tungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Untermaßfeld, den 10.06.2026

M. Trampler
Wahlleiter
Gemeinde Untermaßfeld
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